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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1971

Norm

EO §78

EO §355 II

ZPO §84 II

Rechtssatz

In der Angabe des Zeitpunktes des Zuwiderhandelns gegen das Titelverbot in einer Weise, daß aus dieser Behauptung

ein Zuwiderhandeln nach Zustellung des letzten Vollstreckungsbeschlusses nicht zu erkennen ist, liegt kein gem § 84

ZPO behebbarer Formmangel.
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